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Beschluss:

1. Der Gesellschaftsvertrag der Gasteig München GmbH wird in § 9 Abs. 2 wie 

folgt geändert: 

„Die Geschäftsführer*innen haben dem Aufsichtsrat regelmäßig zu 

berichten. Aufgrund dieses Gesellschaftsvertrags oder gesetzlicher 

Vorschriften erfolgende Informationen an den Aufsichtsrat können, 

soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, schriftlich 

oder in Textform (z.B. per E-Mail) erfolgen. Das Nähere regelt die 

Geschäftsanweisung für die Geschäftsführer*innen. Dem*der 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats ist außerdem bei wichtigen Anlässen zu 

berichten. Die Geschäftsführer*innen haben ihre Aufgaben mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes wahrzunehmen. Hinsichtlich des 

Inhalts und des Umfangs der Sorgfaltspflicht und der Verantwortlichkeit 

gilt § 93 AktG entsprechend.“ 

2. Der Gesellschaftsvertrag der Gasteig München GmbH wird in § 12 Abs. 5 wie 

folgt geändert: „In eilbedürftigen oder einfach gelagerten Angelegenheiten 

sowie in Krisen- oder Katastrophenzeiten kann eine Beschlussfassung 

des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse nach dem Ermessen und auf 

Anordnung des*der Vorsitzenden auch in einer Telefon- oder 

Videokonferenz oder außerhalb einer Sitzung durch schriftliche 

Stimmabgabe im Umlaufverfahren oder durch Übermittlung per E-Mail 

oder in einer Kombination dieser Wege erfolgen, wenn kein Mitglied des 

Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht. Geht ein Widerspruch der 

Gesellschaft nicht innerhalb der gesetzten angemessenen Frist zu, so 

gilt dies als Einverständnis zu einer solchen Stimmabgabe und als 

Stimmenthaltung zu dem gestellten Antrag. Im Verfahren nach Satz 1 

gefasste Beschlüsse sind in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrats bzw. 

des Ausschusses bekannt zu geben und in die Niederschrift 
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aufzunehmen.“ 

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der 

Vollversammlung des Stadtrates. 


